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 Die Erfahrungen vergangener und vergleichbarer Aufträge zeigen, dass während 
der Ausführung der Leistungen weitere bzw. zusätzliche Leistungen erforderlich 
werden. Für solche geringfügige Leistungen beabsichtigt die Auftraggeberin 
Stundensätze bereits mit dem Angebot abzufragen und als Preiskriterium neben 
dem Honorarpreis zu werten. Maßgebend hierbei ist der Angebotslohn aus 
Mittellohn und Zuschlägen. 
 
Die Wertung erfolgt ebenso wie bei dem Zuschlagskriterium „Angebotssumme / 
Kosten“ so, dass das Mindestangebot der Stundensätze jeweils die 
Maximalpunktzahl von 5 Punkten erhält und die Stundensätze bzw. 
Nachunternehmerzuschläge aller anderen Angebote nach der nachfolgenden Formel 
linear interpoliert, d.h. ins Verhältnis zum Mindestangebot gesetzt werden: 
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